
Staatliches Vertragsgericht der DDR 860

und über die Bezirksplankommissio- 
ncn die rationelle Standortverteilung 
der Produktivkräfte. Sie leitet die Be
zirksplankommissionen bei der Stand
ortverteilung der Produktivkräfte, 
der territorialen Bilanzierung, der 
Koordinierung der zweiglichen und 
territorialen Entwicklung sowie bei 
der Planung der örtlichen Verant
wortungsbereiche für die Entwick
lung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen und der Produktion in den 
Territorien an. Die SPK ist für die 
ständige Vervollkommnung der Pla
nung der Volkswirtschaft, einschließ
lich der Erarbeitung und Herausgabe 
der Planmethodik, sowie für die Ge
währleistung des dazu erforderlichen 
wissenschaftlichen Vorlaufes verant
wortlich. —> sozialistische Planwirt
schaft

Staatliches Vertragsgericht der 
DDR: dem Ministerrat der DDR un
terstelltes zentrales staatliches Organ, 
das die Einhaltung der Staatsdiszi
plin, insbesondere der staatlichen 
Pläne, bei der Anwendung des —> 
Vertragssystems sichert. Das S. V. 
entscheidet im Schiedsverfahren 
Streitfälle bei der Gestaltung und 
Erfüllung von Wirtschaftsverträgen 
und aus vermögensrechtlichen Bezie
hungen zwischen sozialistischen Be
trieben, sozialistischen Genossen
schaften, staatlichen Organen und 
gesellschaftlichen Organisationen. 
Gegen Schiedssprüche der Bezirks
vertragsgerichte kann Einspruch beim 
Vorsitzenden des S. V. eingelegt wer
den, der die Nachprüfung der Ent
scheidung verfügen kann. Das S. V. 
führt das Register der volkseigenen 
Wirtschaft. Das S. V. gliedert sich in 
das Zentrale Vertragsgericht und die 
Bezirksvertragsgerichte. Es wird von 
einem Vorsitzenden nach dem Prin
zip der Einzelleitung geleitet, dem 
weisungsgebundene Vertragsrichter 
unterstellt sind.

Staatsangehörigkeit Staatsbür
gerschaft

Staatsanwaltschaft: vom Ge
neralstaatsanwalt der DDR geleitetes 
zentrales Organ der einheitlichen so
zialistischen Staatsmacht, dem zum 
Schutze der sozialistischen Gesell
schafts- und Staatsordnung und der 
Rechte der Bürger die Aufsicht über 
die strikte Einhaltung der -> soziali
stischen Gesetzlichkeit übertragen ist. 
Die S. schützt die Bürger vor Ge
setzesverletzungen. Sie leitet den 
Kampf gegen Straftaten und sichert, 
daß Personen, die —Verbrechen 
oder —»- Vergehen begangen haben, 
vor Gericht zur Verantwortung ge
zogen werden. (Verf. der DDR, 
Art. 97) Die S. der DDR übt ihre 
Tätigkeit nach den von W. I. Lenin 
für die Aufsichtstätigkeit der sozia
listischen S. ausgearbeiteten Prinzi
pien aus. Danach hat die S. für eine 
einheitliche Auffassung der Gesetz
lichkeit zu sorgen und gegen jegliche 
Verletzungen der Gesetzlichkeit vor
zugehen, von wem sic auch ausgehen 
mögen. Sie hat keine administrativen 
Befugnisse, mischt sich nicht in. die 
operative Tätigkeit der Staats- und 
Wirtschaftsorgane ein und beurteilt 
Rechtsakte und Handlungen nur vom 
Standpunkt der sozialistischen Ge
setzlichkeit. Sie wirkt darauf hin, daß 
die Leiter und Leitungen ihre Verant
wortung für die Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit wahr
nehmen. Sie ist unabhängig von den 
Organen, über deren Tätigkeit sie ihre 
Aufsicht ausübt. In Ermittlungsver
fahren, die grundsätzlich entweder die 
Untersuchungsorgane der Ministerien 
des Innern und für Staatssicherheit 
oder der Zollverwaltung durchführen, 
wacht die S. vor allem darüber, daß 
Straftaten aufgedeckt und aufgeklärt 
werden, aber kein Unschuldiger in 
seinen Rechten beschränkt wird und 
alle Ermittlungshandlungen der Ge
setzlichkeit entsprechen. Die Staats
anwälte haben die Befugnis, den Un
tersuchungsorganen im Einzclfall und 
generell verbindliche Weisungen zu 
geben. Im gerichtlichen Verfahren er
hebt und vertritt die Staatsanwalt-


